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Bekanntmachung nach § 3a Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglich keits
prüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), das durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1245) 
geändert worden ist

Bekanntmachung	des	Staatlichen	Amtes	für	Landwirt-
schaft	und	Umwelt	Mittleres	Mecklenburg	–	Dienststelle	
Rostock

Vom	1.	Juni	2017

Die	Neptun	Werft	GmbH	&	Co.	KG	beabsichtigt,	auf	ihrem	Be-
triebsgelände	in	18119	Rostock,	Werftallee	13	die	bereits	vorhan-
dene	Anlage	 zur	Herstellung	und	Reparatur	von	Schiffskörpern	
oder	-sektionen	aus	Metall	mit	einer	Länge	von	20	m	oder	mehr	

durch	 die	Verlängerung	 der	 Montagehalle	 8a	 wesentlich	 zu	 än-
dern.

Zu	diesem	Zweck	wird	auf	dem	Betriebsgelände	die	Montagehal-
le	8a	um	40	m	auf	insgesamt	180	m	verlängert.	Eine	Veränderung	
der	Anlagenkapazität	ist	nicht	vorgesehen.

Das	 Staatliche	 Amt	 für	 Landwirtschaft	 und	 Umwelt	 Mittleres	
Mecklenburg,	Dienststelle	Rostock	als	Genehmigungsbehörde	hat	
eine	allgemeine	Vorprüfung	des	Einzelfalls	gemäß	§	3c	in	Verbin-
dung	mit	der	Nummern	3.12.2	der	Anlage	1	des	UVPG	durchge-
führt.	 Die	 Prüfung	 hat	 zu	 dem	 Ergebnis	 geführt,	 dass	 von	 dem	
Vorhaben	 keine	 erheblichen	 nachteiligen	 Umweltauswirkungen	
zu	erwarten	 sind.	Eine	Umweltverträglichkeitsprüfung	 ist	daher	
nicht	erforderlich.	Diese	Feststellung	ist	gemäß	§	3a	Satz	3	UVPG	
nicht	selbstständig	anfechtbar.

Die	Genehmigungsbehörde	wird	über	den	Antrag	nach	den	Vor-
schriften	des	Bundes-Immissionsschutzgesetztes	entscheiden.
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Zwangsversteigerungen

Sammelbekanntmachung

Rechte,	 die	 bei	 der	 Eintragung	 des	Versteigerungsvermerks	 aus	
dem	Grundbuch	nicht	ersichtlich	waren,	sind	spätestens	im	Ver-
steigerungstermin	vor	der	Aufforderung	zur	Abgabe	von	Geboten	
anzumelden	und,	wenn	die	Antragsteller	 oder	Gläubiger	wider-
sprechen,	glaubhaft	zu	machen,	widrigenfalls	sie	bei	der	Feststel-
lung	des	geringsten	Gebotes	nicht	berücksichtigt	und	bei	der	Ver-
teilung	des	Versteigerungserlöses	dem	Anspruch	des	Gläubigers	
und	den	übrigen	Rechten	nachgesetzt	werden.

Wer	ein	Recht	hat,	das	der	Versteigerung	des	Grundstücks	oder	
des	nach	§	55	ZVG	mithaftenden	Zubehörs	entgegensteht,	wird	
aufgefordert,	 vor	 Erteilung	 des	 Zuschlags	 die	 Aufhebung	 oder	
einstweilige	Einstellung	des	Verfahrens	herbeizuführen.	Versäumt	
er	dies,	tritt	für	das	Recht	der	Versteigerungserlös	an	die	Stelle	des	
versteigerten	Gegenstandes.

Es	ist	zweckmäßig,	zwei	Wochen	vor	dem	Termin	eine	genaue	Be-
rechnung	des	Anspruchs,	getrennt	nach	Hauptforderung,	Zinsen	
und	Kosten,	einzureichen	und	den	beanspruchten	Rang	mitzutei-

len.	Die	Erklärung	kann	auch	zur	Niederschrift	der	Geschäftsstel-
le	abgegeben	werden.

_______________

Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Greifswald

Vom	1.	Juni	2017

41	K	188/16

Im	Wege	 der	 Zwangsvollstreckung	 soll	 am	 Freitag, 4. August 
2017, um 9:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Greifswald,	Domstraße	6/7,	
17489	Greifswald,	Sitzungssaal	II,	Raum	103,	öffentlich	verstei-
gert	werden:	Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Wolgast	
Blatt	3120,	Gemarkung	Wolgast,	Flur	21,	Flurstück	6/8,	Gebäude-	
und	Freifläche;	Fährstraße	16,	17,	Größe:	377	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Das	Grundstück	ist	unbebaut	und	ungenutzt.	Es	ist	auf	dem	südli-
chen	Teil	der	Schlossinsel	Wolgast,	nur	rund	20	m	von	der	(saiso-
nal	stark	befahrenen)	Bundesstraße	B	111	nebst	Bahntrasse	gele-
gen.	Das	Grundstück	befindet	sich	im	Bereich	eines	Bodendenk-
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mals	sowie	im	Geltungsbereich	eines	förmlich	festgelegten	Sanie-
rungsgebietes.

Verkehrswert:	10.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	10.	Oktober	2016	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.
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__________

Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Ludwigslust	
–	Zweigstelle	Parchim	–

Vom	31.	Mai	2017

14	K	26/16

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Mittwoch, 4. Oktober 
2017, um 9:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Ludwigslust,	Zweigstelle	Par-
chim,	Moltkeplatz	2,	19370	Parchim,	Sitzungssaal:	247	öffentlich	
versteigert	 werden:	 Grundstück,	 eingetragen	 im	 Grundbuch	 von	
Brüel	Blatt	2315,	Gemarkung	Thurow,	Flur	2,	Flurstück	32/42,	Ge-
bäude-	und	Freifläche,	Am	Kreuzsee	29,	Größe:	2.000	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Es	handelt	sich	um	ein	eingeschossiges	Gewerbeobjekt	in	19412	
Thurow,	Am	Kreuzsee	29,	Bj.	ca.	1996	in	Massivbauweise,	beste-
hend	aus	Produktionshalle	(ca.	254	m²	Nfl.)	und	Büro-/Sozialtrakt	
(ca.	88	m²	Nfl.).

Verkehrswert:	89.000,00 EUR

Der Zuschlag wurde in einem früheren Versteigerungstermin 
aus den Gründen des § 85a ZVG versagt mit der Folge, dass 
die Wertgrenzen weggefallen sind.

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	28.	Juni	2016	in	das	Grundbuch	
eingetragen	worden.

Hinweis:
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

Vom	6.	Juni	2017

15	K	40/16

Zum	Zwecke	der	Aufhebung	der	Gemeinschaft	soll	am	Dienstag, 
19. September 2017, um 11:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Ludwigslust,	
Zweigstelle	 Parchim,	 Moltkeplatz	 2,	 19370	 Parchim,	 Sitzungs-	
	saal:	247	öffentlich	versteigert	werden:	Grundstück,	eingetragen	im	
Grundbuch	von	Karow	Blatt	386,	Gemarkung	Karow,	Flur	5,	Flur-
stück	17/42,	Gebäude-	und	Freifläche,	Karl-Liebknecht-Straße	4,	
Größe:	1.054	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Das	in	reizvoller	ruhiger	Wohngegend	zentral	in	Karow	gelegene	
Grundstück	ist	bebaut	mit	einer	eingeschossigen	Doppelhaushälf-
te	mit	Anbau,	DG	ausgebaut,	 teilunterkellert,	Baujahr	ca.	1890,	
Modernisierungsmaßnahmen	1992,	Wohnfläche	ca.	133	m²,	Bau-
mängel	und	Bauschäden	vorhanden,	dringender	Sanierungsbedarf	
der	Kellerdecke.

Nähere	Einzelheiten	können	dem	Gutachten	entnommen	werden,	
welches	auf	der	Geschäftsstelle	des	Gerichts	eingesehen	werden	
kann.

Verkehrswert:	58.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	5.	August	2016	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

15	K	63/16

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Dienstag, 19. Septem
ber 2017, um 9:30 Uhr,	im	Amtsgericht	Ludwigslust,	Zweigstel-
le	Parchim,	Moltkeplatz	2,	19370	Parchim,	Sitzungssaal:	247	öf-
fentlich	versteigert	werden:	Grundstück,	eingetragen	 im	Grund-
buch	von	Dömitz,	Blatt	2816,	Gemarkung	Dömitz,	Flur	13,	Flur-
stück	505,	Gebäude-	und	Freifläche,	Verkehrsfläche,	Waldfläche,	
An	der	Fröbelstraße,	Größe:	8.687	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Das	Versteigerungsobjekt	ist	bebaut	mit	drei	ehemaligen	Betriebs-
gebäuden	und	einer	Trafostation.	Die	Betriebsgebäude	sollen	nicht	
wirtschaftlich	sanierungsfähig	sein	und	keinen	Substanzwert	mehr	
besitzen.	Die	Gebäude	wurden	vor	1940	errichtet.	Der	Bodenwert	
beträgt	47.170,00	EUR,	die	Freilegungskosten	der	baulichen	Anla-
gen	wurden	auf	406.620,00	EUR	geschätzt.

Nähere	Angaben	zu	dem	Objekt	können	dem	Sachverständigen-
gutachten	 entnommen	 werden,	 welches	 auf	 der	 Geschäftsstelle	
ausliegt.

Verkehrswert:	1,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	2.	November	2016	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.
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Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.
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__________

Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Neubrandenburg

Vom	31.	Mai	2017

612	K	105/16

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Dienstag, 15. August 
2017, um 9:30 Uhr,	im	Amtsgericht	Neubrandenburg,	Friedrich-
Engels-Ring	16	-	18,	17033	Neubrandenburg,	Sitzungssaal	5	öf-
fentlich	versteigert	werden:	

Wohnungseigentum,	 eingetragen	 im	 Grundbuch	 von	 Dargun		
Blatt	4978:	BV-Nr.	1,	10.606/100.000-Miteigentumsanteil	an	dem	
Grundstück,	Gemarkung	Dargun,	Flur	4,	Flurstück	182/2,	Gebäu-
de-	und	Freifläche,	Größe:	24	m²;	Gemarkung	Dargun,	Flur	4,	Flur-
stück	 183/1,	 Straße,	 Größe:	 34	 m²;	 Gemarkung	 Dargun,	 Flur	 4,	
Flurstück	183/2,	Gebäude-	und	Freifläche,	Größe:	4.819	m²,	ver-
bunden	mit	dem	Sondereigentum	an	der	Wohnung,	lt.	Aufteilungs-
plan	mit	Nr.	10	bezeichnet,	Lage:	Brudersdorfer	Straße	21,	17159	
Dargun

Objektbeschreibung:	 Eigentumswohnung	 im	 Obergeschoss	 links	
eines	massiven	Mehrfamilienhauses	mit	Keller;	insgesamt	elf	WE;	
Baujahr	 ca.	 1972;	 div.	 Modernisierungsmaßnahmen;	Wohnfläche	
ca.	62	m²;	geringe	Baumängel	und	Schäden;	eigengenutzt

Verkehrswert:	18.500,00 EUR	

Der	 Versteigerungsvermerk	 ist	 am	 11.	 November	 2016	 in	 das	
Grundbuch	eingetragen	worden.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.
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__________

Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Pasewalk	
–	Zweigstelle	Anklam	–

Vom	1.	Juni	2017

513	K	14/16

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Mittwoch, 16. August 
2017, um 9:00 Uhr,	 im	 Amtsgericht	 Pasewalk,	 Zweigstelle		
Anklam,	Baustraße	9,	17389	Anklam,	Sitzungssaal:	124	öffent-
lich	versteigert	werden:	Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	
von	Neu	Kosenow,	Blatt	109,	Gemarkung	Auerose,	Flur	3,	Flur-	
stück	29,	Gebäude-	und	Freifläche,	Erholungsfläche,	Auerose	37,	
Größe:	2.150	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Der	 Grundbesitz	 ist	 bebaut	 mit	 einem	 eineinhalbgeschossigen,	
derzeit	unbewohnbaren	Wohnhaus	mit	Stallteil.	Das	Wohnhaus	ist	
teilunterkellert	 und	 das	 Dachgeschoss	 ist	 nicht	 ausgebaut.	 Mit	
dem	Ausbau	eines	Zimmers	im	Dachgeschoss	wurde	begonnen.	
Das	Erdgeschoss	mit	Wohnräumen,	Flur	und	Kammer	haben	eine	
Wohnfläche	von	ca.	95	m²	und	der	Stallteil	eine	Nutzfläche	von	
ca.	52	m².	Sanitäre	Einrichtungen	sind	nicht	vorhanden.

Verkehrswert:	13.400,00 EUR

Der Zuschlag wurde in einem früheren Versteigerungstermin 
aus den Gründen des § 85a ZVG versagt mit der Folge, dass 
die Wertgrenzen weggefallen sind.

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	19.	Mai	2016	in	das	Grundbuch	
eingetragen	worden.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

Vom	6.	Juni	2017

513	K	125/14

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	 soll	 am	Donnerstag, 7. Sep
tember 2017, um 11:30 Uhr,	im	Amtsgericht	Pasewalk,	Zweigstel-
le	Anklam,	Baustraße	9,	17389	Anklam,	Sitzungssaal:	124	öffent-
lich	 versteigert	 werden:	 Grundstück,	 eingetragen	 im	 Grundbuch	
von	Hammer	a.	d.	Uecker	Blatt	992,	Gemarkung	Torgelow,	Flur-
stück	86/3;	Flur	11,	Gebäude-	und	Freifläche,	Klein	Hammer	33a,	
Größe:	1.213	m²;	Gemarkung	Torgelow,	Flurstück	89/4;	Flur	11,	
Gebäude-	und	Freifläche,	Klein	Hammer	33a,	Größe:	159	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):	
Einfamilienhaus

Verkehrswert:	214.700,00 EUR

Der Zuschlag wurde in einem früheren Versteigerungstermin 
aus den Gründen des § 85a ZVG versagt mit der Folge, dass 
die Wertgrenzen weggefallen sind.

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	30.	August	2012	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Hinweis:
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____
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511	K	2/16

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Donnerstag, 14. Sep
tember 2017, um 10:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Pasewalk,	Zweigstel-
le	Anklam,	Baustraße	9,	17389	Anklam,	Sitzungssaal:	124	öffent-
lich	 versteigert	 werden:	 Grundstück,	 eingetragen	 im	 Grundbuch	
von	 Klein	 Luckow,	 Blatt	 39,	 Gemarkung	 Klein	 Luckow,	 Flur	 4,	
Flurstück	11/1,	Gebäude-	und	Freifläche,	Erholungsfläche,	Max-
Schmeling-Straße	54,	Größe:	4.705	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Wohnhaus	 mit	 Anbau	 und	 Nebengebäuden	 (Garage,	 Schlacht-
haus,	Carport,	Stall,	Scheune)

Verkehrswert:	104.000,00 EUR

Der Zuschlag wurde in einem früheren Versteigerungstermin 
aus den Gründen des § 85a ZVG versagt mit der Folge, dass 
die Wertgrenzen weggefallen sind.

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	25.	April	2016	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Hinweis:
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

511	K	33/16

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Donnerstag, 14. Sep
tember 2017, um 9:00 Uhr,	 im	Amtsgericht	Pasewalk,	Zweig-
stelle	Anklam,	Baustraße	9,	17389	Anklam,	Sitzungssaal:	124	öf-
fentlich	versteigert	werden:

Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Eggesin,	Blatt	1617,	
Gemarkung	 Eggesin,	 Flur	 3,	 Flurstück	 327,	 Gartenland,	 Grö-	
ße:	761	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):	
Wohnhaus,	Stettiner	Straße	41a

Verkehrswert:	165.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	1.	August	2016	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Eggesin	Blatt	1617,	
Gemarkung	Eggesin,	Flur	3,	Flurstück	328,	Gebäude-	und	Frei-
fläche,	Stettiner	Straße	41,	Größe:	1.483	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Doppelhaushälfte,	Stall	und	Werkstattgebäude,	Stettiner	Straße	41

Verkehrswert:	98.500,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	1.	August	2016	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Hinweis:
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

	 AmtsBl.	M-V/AAz.	2017	S.	255

__________

Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Waren (Müritz)

Vom	31.	Mai	2017

622	K	42/15

Zum	Zwecke	der	Aufhebung	der	Gemeinschaft	soll	am	Montag, 
21. August 2017, um 9:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Waren	(Müritz),	
Zum	Amtsbrink	4,	17192	Waren,	Sitzungssaal:	2	öffentlich	ver-
steigert	 werden:	 Grundstück,	 eingetragen	 im	 Grundbuch	 von	
Göhren-Lebbin	Blatt	4554,	lfd.	Nr.	1	des	Bestandsverzeichnisses:	
Gemarkung	 Göhren,	 Flur	 1,	 Flurstück	 134/1,	 Landwirtschafts-
fläche,	Waldfläche,	An	Lebbin,	Größe:	401.875	m²;	Gemarkung	
Göhren,	Flur	1,	Flurstück	134/2,	Landwirtschaftsfläche,	An	Leb-
bin,	Größe:	3.246	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Es	handelt	sich	um	eine	landwirtschaftliche	Fläche	im	nordöstli-
chen	Bereich	des	Ortsteils	von	Untergöhren,	einem	Ortsteil	von	
Göhren-Lebbin,	in	unmittelbarer	Ufernähe	des	Fleesensees	gele-
gen.

Verkehrswert:	222.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	17.	Februar	2015	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Hinweis:
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.
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Satzung der Norddeutschen Landesbank  
– Girozentrale –

Bekanntmachung	der	Norddeutschen	Landesbank		
–	Girozentrale	–

Vom	31.	Mai	2017

Auf	der	Grundlage	des	Staatsvertrags	zwischen	dem	Land	Nieder-
sachsen,	dem	Land	Sachsen-Anhalt	und	dem	Land	Mecklenburg-
Vorpommern	über	die	Norddeutsche	Landesbank	–	Girozentrale	–	
vom	22.	August	2007	in	der	Fassung	des	Änderungsstaatsvertrages	
vom	12.	Juli	2011	hat	die	Trägerversammlung	der	Bank	am	3.	April	
2017	die	nachstehende	Neufassung	der	Satzung	beschlossen.

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Firma, Rechtsform und Sitz

(1)	Die	Bank	führt	die	Firma	„Norddeutsche	Landesbank	–	Giro-
zentrale	–“.

(2)	Die	Bank	ist	eine	rechtsfähige	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts.	
Sie	führt	ein	Siegel.

(3)	Die	Bank	hat	ihren	Sitz	in	Hannover,	Braunschweig	und	Mag-
deburg.	Sitz	der	Hauptverwaltung	ist	Hannover.

(4)	Die	Bank	ist	berechtigt,	Niederlassungen	zu	errichten	und	zu	
unterhalten.

§ 2 
Träger

(1)	Träger	der	Bank	sind	das	Land	Niedersachsen,	das	Land	Sach-
sen-Anhalt,	 der	 Niedersächsische	 Sparkassen-	 und	 Giroverband	
(im	Folgenden	NSGV	genannt),	der	Sparkassenbeteiligungsver-
band	Sachsen-Anhalt	(im	Folgenden	SBV	genannt)	und	der	Spar-
kassenbeteiligungszweckverband	Mecklenburg-Vorpommern	(im	
Folgenden	SZV	genannt).

(2)	Die	Träger	unterstützen	die	Bank	bei	der	Erfüllung	ihrer	Auf-
gaben	mit	der	Maßgabe,	dass	ein	Anspruch	der	Bank	gegen	die	
Träger	oder	eine	sonstige	Verpflichtung	der	Träger,	der	Bank	Mit-
tel	zur	Verfügung	zu	stellen,	nicht	besteht.

(3)	Die	in	Absatz	1	genannten	Träger	können	ihre	Trägerschaft	an	
der	Bank,	einschließlich	ihrer	Beteiligung	am	Stammkapital	der	
Bank,	mit	Zustimmung	der	übrigen	Träger	gemäß	Absatz	1	ganz	
oder	teilweise	auf	eine	juristische	Person	des	Privatrechts	oder	ei-
ne	 Personengesellschaft,	 deren	 alleiniger	 Gesellschafter	 der	 je-
weilige	Träger	ist	oder	deren	alleinige	Gesellschafter	Mitglieder	
des	jeweiligen	Trägers	oder	der	jeweilige	Träger	und	Mitglieder	
dieses	Trägers	sind,	durch	öffentlich-rechtlichen	Vertrag	übertra-
gen	(Beleihung).	In	dem	öffentlich-rechtlichen	Vertrag	sind	insbe-
sondere	 die	 Höhe	 des	Wertausgleichs,	 der	 Zeitpunkt	 des	 Über-

gangs	der	Trägerschaft	sowie	die	Höhe	des	zu	übertragenden	An-
teils	 am	 Stammkapital	 zu	 regeln.	 Die	 Übertragung	 der	 Träger-
schaft,	einschließlich	der	Anteile	am	Stammkapital	der	Bank,	lässt	
die	in	§	5	geregelte	Haftung	der	in	Absatz	1	genannten	Träger	un-
berührt.	 Die	 Beleihung	 mit	 der	 Trägerschaft	 darf	 nur	 erfolgen,	
wenn	die	Erfüllung	der	mit	der	Trägerschaft	verbundenen	Aufga-
ben	und	Pflichten	durch	die	zu	beleihende	juristische	Person	des	
Privatrechts	oder	die	Personengesellschaft	gesichert	ist.	Der	Über-
gang	der	Trägerschaft	wird	im	Ministerialblatt	desjenigen	Landes,	
in	dem	der	übertragende	Träger	seinen	Sitz	hat,	bekannt	gemacht.

§ 3 
Stammkapital

(1)	Am	Stammkapital	der	Bank	in	Höhe	von	EUR	1	607	257	810,00	
sind	 das	 Land	 Niedersachsen	 mit	 EUR	 950	 426	 575,00	 (ca.	
59,1334	v.	H.),	das	Land	Sachsen-Anhalt	mit	EUR	89	583	335	(ca.	
5,5737	v.	H.),	der	NSGV	mit	EUR	423	620	880,00	(ca.	26,3567		
v.	H.),	der	SBV	mit	EUR	84	787	100,00	(ca.	5,2753	v.	H.)	und	der	
SZV	mit	EUR	58	839	920,00	(ca.	3,6609	v.	H.)	beteiligt.

(2)	Die	Höhe	des	Stammkapitals	setzt	die	Trägerversammlung	fest.

(3)	Hinsichtlich	der	LBS	Norddeutsche	Landesbausparkasse	Ber-
lin-Hannover	gilt	§	14	des	Staatsvertrags	zwischen	dem	Land	Nie-
dersachsen,	dem	Land	Sachsen-Anhalt	und	dem	Land	Mecklen-
burg-Vorpommern	über	die	Norddeutsche	Landesbank	Girozent-
rale	vom	22.	August	2007.	

(4)	Jeder	Träger	kann	seine	Beteiligung	am	Stammkapital	der	Bank	
oder	Rechte	daraus	mit	Zustimmung	der	anderen	Träger	ganz	oder	
teilweise	auf	eine	im	Bereich	der	Träger	gehaltene	Beteiligungsge-
sellschaft	übertragen	oder	diese	dort	begründen.	Die	Haftung	der	
Träger	gemäß	§	5	Abs.	2	und	3	bleibt	davon	unberührt.

§ 4 
Aufgaben der Bank

(1)	Der	Bank	obliegt	nach	Maßgabe	dieser	Satzung	die	Aufgabe	ei-
ner	Landesbank	und	Sparkassenzentralbank	sowie	einer	Geschäfts-
bank.	Sie	kann	ferner	sonstige	Geschäfte	aller	Art	betreiben,	die	den	
Zwecken	der	Bank	oder	 ihrer	Träger	dienen.	Sie	kann	besondere	
wirtschaftliche	und	finanzpolitische	Aufgaben	übernehmen.	Sie	ist	
berechtigt,	Pfandbriefe	und	sonstige	Schuldverschreibungen	auszu-
geben.	Sie	kann	das	Bausparkassengeschäft	selbst	oder	durch	selb-
ständige	Beteiligungsunternehmen	betreiben.

(2)	Die	Bank	führt	ihre	Geschäfte	nach	kaufmännischen	Grundsät-
zen	unter	Beachtung	allgemein-wirtschaftlicher	Gesichtspunkte.

(3)	Die	Bank	besitzt	Mündelsicherheit	gemäß	§	1807	BGB.

§ 5 
Haftung

(1)	Die	Bank	haftet	für	ihre	Verbindlichkeiten	mit	ihrem	gesamten	
Vermögen.

Sonstige Bekanntmachungen
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(2)	Die	Haftung	der	Träger	ist	vorbehaltlich	der	Regelung	des	Ab-
satzes	3	auf	das	von	der	Trägerversammlung	festgesetzte,	von	ih-
nen	jeweils	aufgebrachte	und	aufzubringende	Kapital	beschränkt.

(3)	Die	Träger	der	Bank	am	18.	Juli	2005	haften	für	die	Erfüllung	
sämtlicher	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 bestehenden	 Verbindlichkeiten	
der	Bank.	Für	solche	Verbindlichkeiten,	die	bis	zum	18.	Juli	2001	
vereinbart	waren,	gilt	dies	zeitlich	unbegrenzt;	für	danach	bis	zum	
18.	Juli	2005	vereinbarte	Verbindlichkeiten	nur,	wenn	deren	Lauf-
zeit	 nicht	 über	 den	 31.	 Dezember	 2015	 hinausgeht.	 Die	Träger	
werden	 ihren	Verpflichtungen	 aus	 der	 Gewährträgerhaftung	 ge-
genüber	den	Gläubigern	der	bis	zum	18.	Juli	2005	vereinbarten	
Verbindlichkeiten	umgehend	nachkommen,	sobald	sie	bei	deren	
Fälligkeit	ordnungsgemäß	und	schriftlich	festgestellt	haben,	dass	
die	 Gläubiger	 dieser	 Verbindlichkeiten	 aus	 dem	 Vermögen	 der	
Bank	nicht	befriedigt	werden	können.	Verpflichtungen	der	Bank	
aufgrund	eigener	Gewährträgerhaftung	oder	vergleichbarer	Haf-
tungszusage	oder	einer	durch	die	Mitgliedschaft	 in	einem	Spar-
kassenverband	 als	 Gewährträger	 vermittelten	 Haftung	 sind	 ver-
einbart	und	fällig	im	Sinne	der	Sätze	1	bis	3	in	dem	gleichen	Zeit-
punkt	wie	die	durch	eine	solche	Haftung	gesicherte	Verbindlich-
keit.	Die	Träger	haften	als	Gesamtschuldner,	im	Innenverhältnis	
entsprechend	ihrer	Beteiligung	am	Stammkapital.

II. Organisation der Bank

§ 6 
Organe der Bank

Die	Organe	der	Bank	sind	der	Vorstand,	der	Aufsichtsrat	und	die	
Trägerversammlung.

§ 7 
Vorstand

(1)	Der	Vorstand	besteht	aus	dem	Vorsitzenden,	dem	oder	den	stell-
vertretenden	Vorsitzenden	und	weiteren	ordentlichen	oder	stellver-
tretenden	Mitgliedern.

(2)	 Der	Vorstandsvorsitzende	 regelt	 die	 Geschäftsverteilung	 im	
Rahmen	der	Geschäftsordnung	für	den	Vorstand.

§ 8 
Aufgaben und Beschlussfassung

(1)	Der	Vorstand	leitet	die	Bank	in	eigener	Verantwortung.	Er	hat	
den	Aufsichtsrat	über	wesentliche	Angelegenheiten	der	Bank	zu	
unterrichten.

(2)	Beschlüsse	des	Vorstands	werden	mit	Stimmenmehrheit	gefasst;	
bei	Stimmengleichheit	gibt	die	Stimme	des	Vorsitzenden	den	Aus-
schlag.

(3)	Das	Nähere	regelt	eine	Geschäftsordnung	für	den	Vorstand,	die	
durch	den	Aufsichtsrat	erlassen	wird.	

§ 9 
Vertretung

(1)	Der	Vorstand	vertritt	die	Bank	gerichtlich	und	außergericht-
lich.	In	Angelegenheiten,	die	ein	Vorstandsmitglied	persönlich	be-

treffen,	wird	die	Bank	vom	Vorsitzenden	des	Aufsichtsrats	vertre-
ten.

(2)	Die	Bank	wird	durch	zwei	Vorstandsmitglieder	gemeinschaft-
lich	 vertreten.	 Die	 Mitglieder	 des	 Vorstands	 sind	 von	 den	 Be-
schränkungen	 des	 §	 181	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 befreit.	
Der	Vorstand	 kann	 Prokura	 erteilen	 und	 für	 den	 laufenden	 Ge-
schäftsverkehr	 oder	 für	 bestimmte	 Geschäfte	 eine	 abweichende	
Regelung	treffen,	die	durch	ein	Unterschriftenverzeichnis	bekannt	
zu	geben	ist.

(3)	 Die	 von	 den	 dazu	 zeichnungsberechtigten	Angestellten	 der	
Bank	ausgestellten	und	mit	 dem	Siegel	 oder	Stempel	der	Bank	
versehenen	Urkunden	sind	öffentliche	Urkunden.

§ 10 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats

(1)	Der	Aufsichtsrat	besteht	aus:

1.	 	dem	jeweils	zuständigen	Mitglied	der	Landesregierungen	der	
Länder	Niedersachsen	und	Sachsen-Anhalt,

2.	 dem	Vorsteher	des	NSGV,

3.	 den	Geschäftsführern	des	SBV	und	des	SZV,

4.	 	7	weiteren	Mitgliedern,	die	von	dem	jeweiligen	Träger	für	die	
Dauer	von	vier	Jahren	nach	folgendem	Schlüssel	berufen	wer-
den:

	 a)	 5	Mitglieder	vom	Land	Niedersachsen,

	 b)	 2	Mitglieder	vom	NSGV,

5.	 	Vertretern	der	Beschäftigten	der	Bank,	die	zusammen	den	drit-
ten	Teil	der	Mitglieder	stellen	und	in	den	Aufsichtsrat	gemäß	
dem	anzuwendenden	Personalvertretungsrecht	(§	28)	entsandt	
werden.

(2)	Die	Aufsichtsratsmitglieder	nach	Absatz	1	Nr.	4	können	jeder-
zeit	zurücktreten.	Sie	können	von	dem	Träger,	der	sie	berufen	hat,	
jederzeit	abberufen	werden.	Scheidet	ein	Mitglied	vorzeitig	aus,	
ist	für	den	Rest	der	Amtszeit	ein	Nachfolger	zu	berufen.

(3)	Im	Falle	einer	Beleihung	gemäß	§	2	Abs.	3	steht	das	Recht	zur	
Berufung	der	Aufsichtsratsmitglieder	nach	Absatz	1	Nr.	4	dem-
jenigen	Träger,	 dessen	 Bereich	 die	 beliehene	 juristische	 Person	
des	 Privatrechts	 oder	 die	 Personengesellschaft	 zuzuordnen	 ist,	
und	 dem	 Beliehenen	 entsprechend	 den	 jeweiligen	Anteilen	 am	
Stammkapital	der	Bank	zu.	

§ 11 
Innere Ordnung des Aufsichtsrats

(1)	Vorsitzender	des	Aufsichtsrats	ist	das	zuständige	Mitglied	der	
Landesregierung	des	Landes	Niedersachsen.	Erster	stellvertreten-
der	Vorsitzender	ist	der	Vorsteher	des	NSGV,	zweiter	stellvertre-
tender	Vorsitzender	ist	das	zuständige	Mitglied	der	Landesregie-
rung	des	Landes	Sachsen-Anhalt.	 Im	Falle	 seiner	Verhinderung	
wird	der	Vorsitzende	des	Aufsichtsrats	von	einem	seiner	Stellver-
treter	vertreten.
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(2)	Die	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	kraft	Amtes	sind	befugt,	sich	
bei	Verhinderung	vertreten	zu	lassen.	Eine	Vertretung	als	Vorsit-
zender	bzw.	stellvertretender	Vorsitzender	ist	nicht	statthaft.

(3)	Der	Aufsichtsrat	soll	mindestens	zwei	Sitzungen	im	Kalender-
halbjahr	abhalten.	Darüber	hinaus	wird	er	von	seinem	Vorsitzen-
den	 einberufen,	 so	 oft	 es	 die	 Lage	 des	 Geschäfts	 erfordert.	 Er	
muss	einberufen	werden,	wenn	ein	stellvertretender	Vorsitzender,	
mindestens	ein	Drittel	der	Mitglieder,	der	Vorsitzende	des	Risiko-
ausschusses	 oder	 der	Vorstand	 die	 Beratung	 oder	 Beschlussfas-
sung	über	einen	bestimmten	Gegenstand	beantragen.

(4)	Die	Einladung	und	die	Tagesordnung	nebst	Sitzungsunterla-
gen	sollen	den	Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	spätestens	zwei	Wo-
chen	vor	der	Sitzung	zugehen.

(5)	Über	die	Sitzung	des	Aufsichtsrats	ist	eine	Niederschrift	anzu-
fertigen,	die	vom	Vorsitzenden	des	Aufsichtsrats	oder	bei	dessen	
Verhinderung	von	einem	seiner	Stellvertreter	zu	unterzeichnen	ist.	
Die	Niederschrift	ist	durch	Beschlussfassung	des	Aufsichtsrats	zu	
genehmigen.

(6)	Die	Mitglieder	des	Vorstands	nehmen	auf	Einladung	des	Vor-
sitzenden	des	Aufsichtsrats	mit	beratender	Stimme	an	den	Sitzun-
gen	des	Aufsichtsrats	teil.

(7)	Der	Aufsichtsrat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.

§ 12 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats

(1)	Der	Aufsichtsrat	entscheidet	durch	Beschluss.

(2)	Der	Aufsichtsrat	ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	die	Hälf-
te	der	Mitglieder,	darunter	der	Vorsitzende	oder	einer	seiner	Stell-
vertreter	anwesend	sind.	Bei	Beschlussunfähigkeit	des	Aufsichts-
rats	ist	zur	Erledigung	derselben	Tagesordnung	binnen	zwei	Wo-
chen	eine	neue	Sitzung	einzuberufen,	in	der	der	Aufsichtsrat	ohne	
Rücksicht	auf	die	Zahl	der	erschienenen	Mitglieder	beschlussfä-
hig	ist.	Auf	diese	Folge	ist	bei	der	Einladung	zur	zweiten	Sitzung	
hinzuweisen.

(3)	Der	Aufsichtsrat	beschließt,	soweit	im	Gesetz	oder	dieser	Sat-
zung	nichts	anderes	bestimmt	ist,	mit	einfacher	Mehrheit	der	ab-
gegebenen	 Stimmen.	 Stimmenthaltungen	 bleiben	 unberücksich-
tigt	und	berühren	die	Beschlussfähigkeit	nicht.	Die	Stimmen	kön-
nen	auch	schriftlich	abgegeben	werden.	Bei	Stimmengleichheit	ist	
ein	Antrag	abgelehnt.

(4)	Der	Aufsichtsratsvorsitzende	kann	einen	Beschluss	des	Auf-
sichtsrats	 auch	 im	Wege	der	 schriftlichen	oder	 fernschriftlichen	
Umfrage	herbeiführen.	Besteht	die	technische	Voraussetzung	zur	
eindeutigen	Identifizierung	des	Absenders,	so	kann	die	Umfrage	
auch	 auf	 elektronischem	 Wege	 durchgeführt	 werden.	 In	 diesen	
Fällen	 ist	notwendig,	dass	alle	Mitglieder	der	Beschlussvorlage	
ausdrücklich	zustimmen.

(5)	In	dringenden	Fällen	ist	der	Vorsitzende	des	Aufsichtsrats	be-
rechtigt,	 Entscheidungen	 zu	 treffen.	 Der	Aufsichtsrat	 ist	 in	 der	
nächsten	Sitzung	darüber	zu	unterrichten.

§ 13 
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1)	Der	Aufsichtsrat	hat	die	sich	aus	dieser	Satzung	und	dem	Ge-
setz	ergebenden	Aufgaben,	 insbesondere	hat	er	den	Vorstand	zu	
beraten,	 seine	 Geschäftsführung	 zu	 überwachen	 und	 die	 Ge-
schäfts-	und	Risikostrategie	der	Bank	mit	dem	Vorstand	zu	erör-
tern.	

(2)	Er	beschließt	–	außer	in	den	sonst	in	dieser	Satzung	genannten	
Fällen	–	über

a)	 	die	Bestellung	und	die	Abberufung	der	Vorstandsmitglieder	und	
deren	Anstellungsbedingungen,

b)	 die	allgemeinen	Richtlinien	für	die	Geschäfte	der	Bank,

c)	 die	vom	Vorstand	vorzulegende	Jahresplanung,

d)	 die	Geschäftsordnung	für	den	Vorstand,

e)	 die	Bestellung	des	Abschlussprüfers,

f)	 	die	Feststellung	des	Einzelabschlusses	der	Bank	und	die	Bil-
ligung	des	Konzernabschlusses,

g)	 	das	Eingehen	von	Beteiligungen	entsprechend	den	vom	Auf-
sichtsrat	dazu	erlassenen	Kompetenzordnungen.

(3)	Der	Aufsichtsrat	kann	beschließen,	dass	weitere	Geschäfte	und	
Maßnahmen,	 die	 für	 die	 Bank	 von	 besonderer	 Bedeutung	 sind,	
seiner	Zustimmung	bedürfen.	

(4)	Die	Bestellung	des	Vorstandsmitglieds	mit	Dienstsitz	in	Mag-
deburg	bedarf	der	Zustimmung	der	von	den	Trägern	aus	Sachsen-
Anhalt	entsandten	Aufsichtsratsmitglieder.	Dies	gilt	auch	für	die	
Verlegung	 des	 Dienstsitzes	 nach	 Magdeburg	 für	 ein	 bereits	 be-
stelltes	Vorstandsmitglied	der	Bank.

(5)	Die	Beschlüsse	zu	Absatz	2	Buchst.	a,	b	und	g	bedürfen	zusätz-
lich	einer	Dreiviertelmehrheit	der	abgegebenen	Stimmen	der	Mit-
glieder	des	Aufsichtsrats	gemäß	§	10	Absatz	1	Nr.	1	–	4.	Stimm-
enthaltungen	bleiben	unberücksichtigt.	Die	Beschlussfassung	zu	
Absatz	2	Buchst.	g	kann	mit	gleicher	Mehrheit	auf	den	Risikoaus-
schuss	delegiert	werden.	Die	Beschlüsse	zu	Absatz	2	Buchst.	e	be-
dürfen	der	Zustimmung	der	Aufsichtsbehörden	(§	27).

§ 14 
Ausschüsse

(1)	Der	Aufsichtsrat	bildet	aus	seiner	Mitte	zu	seiner	Unterstüt-
zung	folgende	Ausschüsse:

a)	 einen	Präsidial-	und	Nominierungsausschuss,

b)	 einen	Prüfungsausschuss,

c)	 einen	Risikoausschuss	und

d)	 einen	Vergütungskontrollausschuss.
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(2)	Der	Aufsichtsrat	kann	weitere	Ausschüsse	bilden	und	diesen	
eine	Geschäftsordnung	geben.

(3)	Bei	Beendigung	der	Mitgliedschaft	im	Aufsichtsrat	endet	auch	
die	Mitgliedschaft	in	den	Ausschüssen.

(4)	Die	Regelungen	in	§	12	Abs.	1	bis	Abs.	5	gelten	für	die	Aus-
schüsse	 entsprechend.	 Die	 Geschäftsordnungen	 können	Abwei-
chendes	regeln.	

(5)	Der	Vorsitzende	des	Aufsichtsrates	wirkt	daraufhin,	dass	die	
Ausschüsse	ihre	Arbeit	miteinander	koordinieren	und	regelmäßig	
Informationen	austauschen.	Die	Vorsitzenden	der	Ausschüsse	be-
richten	dem	Aufsichtsrat	regelmäßig	über	die	wesentlichen	Ange-
legenheiten,	mit	denen	sich	der	jeweilige	Ausschuss	befasst	hat.

§ 15
Präsidial und Nominierungsausschuss

(1)	Dem	Präsidial-	und	Nominierungsausschuss	sind	die	Vorberei-
tung	der	Sitzungen	und	Beschlüsse	des	Aufsichtsrats	sowie	die	Er-
ledigung	 eilbedürftiger	 Geschäfte	 übertragen.	 Weiterhin	 nimmt	
der	Ausschuss	die	ihm	gesetzlich	zugewiesenen	Aufgaben	des	No-
minierungsausschusses	im	Sinne	des	Kreditwesengesetzes	in	sei-
ner	jeweils	gültigen	Fassung	wahr.	

(2)	 Der	 Präsidial-	 und	 Nominierungsausschuss	 besteht	 aus	 den	
Mitgliedern	 des	 Aufsichtsrats	 kraft	 Amtes	 gemäß	 §	 10	 Abs.	 1		
Nrn.	1	bis	3,	einem	weiteren,	vom	Land	Niedersachsen	zu	bestim-
menden	Mitglied	des	Aufsichtsrats	sowie	zwei	dem	Aufsichtsrat	
angehörenden	Beschäftigten	der	Bank,	die	auf	Vorschlag	der	Ver-
treter	der	Beschäftigten	im	Aufsichtsrat	von	diesem	gewählt	wer-
den.	

(3)	Vorsitzender	ist	das	zuständige	Mitglied	der	Landesregierung	
des	Landes	Sachsen-Anhalt.

(4)	Weitere	Einzelheiten	werden	durch	die	vom	Aufsichtsrat	 zu	
beschließende	 Geschäftsordnung	 des	 Präsidial-	 und	 Nominie-
rungsausschusses	geregelt.

§ 16 
Prüfungsausschuss

(1)	 Der	 Prüfungsausschuss	 berichtet	 dem	 Aufsichtsrat	 auf	 der	
Grundlage	der	Berichte	der	Abschlussprüfer	über	das	Ergebnis	der	
Prüfung	 des	 Jahresabschlusses.	 Ferner	 nimmt	 der	 Prüfungsaus-
schuss	die	ihm	nach	dem	Kreditwesengesetz	in	seiner	jeweils	gül-
tigen	Fassung	zugewiesenen	Aufgaben	wahr.	

(2)	Der	Prüfungsausschuss	besteht	aus	je	einem	Vertreter	der	Trä-
ger	sowie	zwei	dem	Aufsichtsrat	angehörenden	Beschäftigten	der	
Bank,	die	auf	Vorschlag	der	Vertreter	der	Beschäftigten	im	Auf-
sichtsrat	von	diesem	gewählt	werden.	Mindestens	ein	Mitglied	des	
Prüfungsausschusses	 muss	 unabhängig	 sein	 und	 über	 Sachver-
stand	auf	den	Gebieten	der	Rechnungslegung	oder	Abschlussprü-
fung	verfügen.

(3)	Der	Prüfungsausschuss	wählt	aus	seiner	Mitte	einen	Vorsitzen-
den	 und	 einen	 stellvertretenden	 Vorsitzenden.	 Der	 Vorsitzende	
muss	über	Sachverstand	auf	den	Gebieten	der	Rechnungslegung	
und	der	Abschlussprüfung	verfügen.

(4)	Weitere	Einzelheiten	werden	durch	die	vom	Aufsichtsrat	zu	be-
schließende	Geschäftsordnung	des	Prüfungsausschusses	geregelt.

§ 17 
Risikoausschuss

(1)	Der	Risikoausschuss	nimmt	die	ihm	gesetzlich	zugewiesenen	
Aufgaben	eines	Risikoausschusses	im	Sinne	des	Kreditwesenge-
setzes	in	seiner	jeweils	gültigen	Fassung	wahr.	Er	hat	ferner	die	
Aufgabe,	 in	 regelmäßig	 stattfindenden	 Sitzungen	 Rechte	 und	
Pflichten	 des	Aufsichtsrats	 bei	 der	 Beratung	 und	 Überwachung	
der	Geschäftsführung	der	Bank	wahrzunehmen,	soweit	diese	nicht	
einem	anderen	Ausschuss	zugewiesen	sind.	Insbesondere	wirkt	er	
entsprechend	 den	 vom	 Aufsichtsrat	 erlassenen	 Kompetenzord-
nungen	bei	der	Kreditgewährung	mit.	Die	Gewährung	von	Kredi-
ten	an	Träger	oder	mit	diesen	verbundenen	Unternehmen	bedarf	
seiner	Zustimmung.

(2)	 Der	 Risikoausschuss	 besteht	 aus	 den	 Mitgliedern	 des	Auf-
sichtsrats	kraft	Amtes	gemäß	§	10	Abs.	1	Nrn.	1	bis	3,	zwei	vom	
Land	 Niedersachsen	 und	 einem	 vom	 NSGV	 zu	 bestimmenden	
Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	sowie	den	vier	dem	Aufsichtsrat	an-
gehörenden	Beschäftigten	der	Bank.	

(3)	Den	Vorsitz	im	Risikoausschuss	führt	der	Vorsteher	des	NSGV.	
Erster	 stellvertretender	Vorsitzender	 ist	das	vom	SBV	entsandte	
Aufsichtsratsmitglied,	 zweiter	 stellvertretender	 Vorsitzender	 ist	
das	vom	SZV	entsandte	Aufsichtsratsmitglied.

(4)	Die	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	kraft	Amtes	sind	befugt,	sich	
bei	Verhinderung	vertreten	zu	lassen.	Eine	Vertretung	als	Vorsit-
zender	bzw.	stellvertretender	Vorsitzender	ist	nicht	statthaft.

(5)	Weitere	Einzelheiten	werden	durch	die	vom	Aufsichtsrat	 zu	
beschließende	Geschäftsordnung	des	Risikoausschusses	geregelt.

§ 18 
Vergütungskontrollausschuss

(1)	Der	Vergütungskontrollausschuss	nimmt	die	ihm	im	Kreditwe-
sengesetz	in	seiner	jeweils	gültigen	Fassung	zugewiesenen	Aufga-
ben	wahr.

(2)	Der	Vergütungskontrollausschuss	besteht	aus	den	Mitgliedern	
des	Aufsichtsrats	kraft	Amtes	gemäß	§	10	Abs.	1	Nrn.	1	bis	3,	ei-
nem	weiteren,	vom	Land	Niedersachsen	zu	bestimmenden	Mit-
glied	des	Aufsichtsrats	sowie	zwei	dem	Aufsichtsrat	angehören-
den	Beschäftigten	der	Bank,	die	auf	Vorschlag	der	Vertreter	der	
Beschäftigten	im	Aufsichtsrat	von	diesem	gewählt	werden.	Min-
destens	 ein	 Mitglied	 des	 Vergütungskontrollausschusses	 muss	
über	ausreichend	Sachverstand	und	Berufserfahrung	im	Bereich	
Risikomanagement	und	Risikocontrolling	verfügen,	insbesondere	
im	Hinblick	auf	Mechanismen	zur	Ausrichtung	der	Vergütungs-
systeme	an	der	Gesamtrisikobereitschaft	und	-strategie	und	an	der	
Eigenmittelausstattung	der	Bank.

(3)	Vorsitzender	ist	das	zuständige	Mitglied	der	Landesregierung	
des	Landes	Sachsen-Anhalt.

(4)	Weitere	Einzelheiten	werden	durch	die	vom	Aufsichtsrat	zu	be-
schließende	Geschäftsordnung	des	Vergütungskontrollausschusses	
geregelt.
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§ 19 
Rechte und Pflichten der Organmitglieder

(1)	Die	Mitglieder	der	Organe	der	Bank	haben	durch	ihre	Amts-
führung	die	Bank	nach	besten	Kräften	zu	fördern.	Sie	sind	zur	Ver-
schwiegenheit	verpflichtet.	Die	Vertreter	der	Träger	im	Aufsichts-
rat	und	in	der	Trägerversammlung	sind	hinsichtlich	der	Berichte,	
die	sie	den	von	ihnen	vertretenen	Trägern	erstatten,	von	der	Ver-
schwiegenheitspflicht	befreit	unter	der	Voraussetzung,	dass	der	je-
weilige	Empfänger	der	Berichte	seinerseits	zur	Verschwiegenheit	
verpflichtet	ist.	Dies	gilt	nicht	für	solche	vertraulichen	Angaben	
und	Geheimnisse	der	Gesellschaft,	namentlich	Betriebs-	und	Ge-
schäftsgeheimnisse,	deren	Kenntnis	für	die	Zwecke	der	Berichte	
nicht	von	Bedeutung	ist.

(2)	Die	Vorstandsmitglieder	haben	bei	ihrer	Geschäftsführung	die	
Sorgfalt	 eines	ordentlichen	und	gewissenhaften	Geschäftsleiters	
anzuwenden.	

(3)	Für	die	Sorgfaltspflicht	der	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	gilt	
Absatz	2	sinngemäß.	Die	Aufsichtsratsmitglieder	sind	an	Aufträge	
und	Weisungen	nicht	gebunden.

(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	auch	für	Vertreter	von	Aufsichtsrats-
mitgliedern	und	für	Ausschussmitglieder	und	deren	Vertreter.

(5)	Den	Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	und	seiner	Ausschüsse	so-
wie	deren	jeweiligen	Vertretern	kann	eine	angemessene	Vergütung	
gewährt	werden.	Diese	setzt	die	Trägerversammlung	fest.

§ 20 
Beiräte

(1)	Zur	sachverständigen	Beratung	der	Bank	bei	ihren	Geschäften	
und	zur	Förderung	des	Kontaktes	mit	den	Kreisen	der	Wirtschaft	
und	der	Verwaltung	kann	die	Bank	Beiräte	bilden.	Über	die	Bil-
dung	und	die	Auflösung	von	Beiräten	entscheidet	die	Trägerver-
sammlung.	Über	die	Berufung	und	Abberufung	der	Mitglieder	der	
Beiräte	entscheidet	der	Vorstand	mit	Zustimmung	der	Trägerver-
sammlung.

(2)	Die	Trägerversammlung	gibt	den	Beiräten	eine	Geschäftsord-
nung.

§ 21 
Braunschweigische Landessparkasse

(1)	Die	Braunschweigische	Landessparkasse	wird	gemäß	§	13	des	
Staatsvertrags	über	die	Norddeutsche	Landesbank	–	Girozentrale	
–	als	teilrechtsfähige	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts	mit	Sitz	in	
Braunschweig	fortgeführt.

(2)	Die	weiteren	Einzelheiten	betreffend	die	Braunschweigische	
Landessparkasse	 werden	 in	 einem	 von	 der	 Trägerversammlung	
der	Bank	zu	erlassenden	Statut	geregelt.

§ 22 
Trägerversammlung

(1)	Jeder	Träger	gemäß	§	2	Abs.	1	und	3	entsendet	bis	zu	zwei	Ver-
treter	in	die	Trägerversammlung.	Die	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	
kraft	Amtes	gemäß	§	10	Abs.	1	Ziff.	1	bis	3	gelten	als	zur	Vertre-

tung	des	jeweiligen	Trägers	berechtigt.	Im	Falle	der	vollständigen	
Übertragung	der	Trägerschaft	gemäß	§	2	Abs.	3	steht	das	Entsen-
dungsrecht	nur	dem	Träger	gemäß	§	2	Abs.	3	zu.	Die	Vertreter	je-
des	Trägers	können	ihre	Stimme	nur	einheitlich	abgeben.	Mitglie-
der	des	Vorstands	der	Bank	nehmen	an	den	Sitzungen	auf	Einla-
dung	 des	 Vorsitzenden	 der	 Trägerversammlung	 mit	 beratender	
Stimme	 teil.	Die	Trägerversammlung	kann	sich	eine	Geschäfts-
ordnung	geben.	Über	die	Beschlüsse	der	Trägerversammlung	ist	
eine	Niederschrift	zu	fertigen,	die	von	dem	Vorsitzenden	zu	unter-
zeichnen	ist.

(2)	Das	Stimmrecht	in	der	Trägerversammlung	wird	nach	den	ein-
gezahlten	Anteilen	am	Stammkapital	der	Bank	ausgeübt.

(3)	 Vorsitzender	 der	 Trägerversammlung	 ist	 der	 Vorsteher	 des		
NSGV.	Erster	stellvertretender	Vorsitzender	ist	ein	vom	SZV	be-
nannter	Vertreter	 in	der	Trägerversammlung,	zweiter	stellvertre-
tender	Vorsitzender	 ist	 ein	vom	SBV	benannter	Vertreter	 in	der	
Trägerversammlung.

(4)	Die	Trägerversammlung	ist	einzuberufen,	wenn	es	einer	der	
Träger	gemäß	§	2	Abs.	1	und	3,	mindestens	7	Mitglieder	des	Auf-
sichtsrats	oder	der	Vorstand	unter	Angabe	des	Zwecks	beantragen.	
Die	Trägerversammlung	ist	unter	Angabe	der	Verhandlungsgegen-
stände	mit	einer	Frist	von	zwei	Wochen	einzuberufen.	In	dringen-
den	Fällen	kann	die	Einberufungsfrist	verkürzt	werden.	Die	Trä-
gerversammlung	ist	beschlussfähig,	wenn	alle	Träger	mit	jeweils	
mindestens	einem	Vertreter	teilnehmen.	Bei	Beschlussunfähigkeit	
der	Trägerversammlung	 ist	 zur	 Erledigung	 derselben	Tagesord-
nung	binnen	zwei	Wochen	eine	neue	Sitzung	einzuberufen,	in	der	
die	Trägerversammlung	ohne	Rücksicht	auf	die	Zahl	der	erschie-
nenen	Vertreter	beschlussfähig	ist.	Auf	diese	Folge	ist	bei	der	Ein-
ladung	zur	zweiten	Sitzung	hinzuweisen.

(5)	Sie	entscheidet

mit	 Dreiviertelmehrheit	 des	 stimmberechtigten	 Stammkapitals	
und	der	Zustimmung	von	mindestens	vier	der	fünf	Träger	über:	

a)	die	Änderung	der	Satzung,

b)		die	Festsetzung	und	Änderung	des	Stammkapitals	sowie	die	Än-
derung	des	Beteiligungsverhältnisses	der	Träger	an	der	Bank,

c)	die	allgemeinen	Grundsätze	der	Geschäftspolitik,

d)		die	Aufnahme	 anderer	 juristischer	 Personen	 des	 öffentlichen	
Rechts	in	die	Bank	und	die	Beteiligung	an	solchen	Einrichtun-
gen	sowie	die	Zusammenlegung	der	Bank	mit	anderen	öffent-
lich-rechtlichen	Kreditinstituten	durch	Fusionsvertrag,

e)	 	die	Umwandlung	der	Bank	in	eine	Aktiengesellschaft	oder	ei-
ne	andere	Rechtsform	sowie	die	Feststellung	der	Satzung	der	
Aktiengesellschaft,

f)	 die	Geschäftsordnung	für	die	Trägerversammlung,

g)	 das	Statut	für	die	Braunschweigische	Landessparkasse;

mit	Dreiviertelmehrheit	des	stimmberechtigten	Stammkapitals	und	
der	Zustimmung	von	mindestens	drei	der	fünf	Träger	über:
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h)	 	die	Aufnahme	sowie	die	Festsetzung	der	Höhe	und	der	Bedin-
gungen	sonstigen	haftenden	Eigenkapitals,

i)	 	den	Abschluss,	die	Änderung	und	die	Aufhebung	von	Teilge-
winnabführungsverträgen,	bei	denen	die	Bank	gewinnabfüh-
rende	 Partei	 ist	 sowie	 von	 Gewinnabführungs-	 und	 Beherr-
schungsverträgen;

mit	einfacher	Mehrheit	des	stimmberechtigten	Stammkapitals	über:

j)	 die	Verwendung	des	Bilanzgewinns,

k)	 die	Zustimmung	zur	Bestellung	des	Vorstandsvorsitzenden,

l)	 die	Entlastung	des	Vorstands	und	des	Aufsichtsrats,

m)	 	die	Errichtung,	Übertragung	und	Aufgabe	von	Niederlassun-
gen;	 soweit	 Niederlassungen	 der	 Braunschweigischen	 Lan-
dessparkasse	betroffen	sind,	kann	die	Trägerversammlung	die	
Zuständigkeit	mit	einfacher	Mehrheit	auf	den	Verwaltungsrat	
der	Braunschweigischen	Landessparkasse	übertragen,

n)	 	die	Aufnahme	des	Bausparkassengeschäfts	in	Sachsen-Anhalt	
und	Mecklenburg-Vorpommern,

o)	 	den	Beschluss	zu	der	Regelung	über	die	Kosten	und	Risiken	
bei	der	Errichtung	von	teilrechtsfähigen	Anstalten,

p)	 	die	 Festsetzung	 der	 Vergütung	 für	 die	 Mitglieder	 des	Auf-
sichtsrats,	der	Ausschüsse	und	der	Beiräte,

q)	 	alle	sonstigen	Angelegenheiten,	die	ihr	in	dieser	Satzung	zu-
gewiesen	sind,	soweit	dort	keine	abweichende	Mehrheit	vor-
gesehen	ist.		

Der	Beschluss	über	die	Aufnahme	des	Bausparkassengeschäfts	in	
Sachsen-Anhalt	bedarf	der	Zustimmung	des	SBV,	der	Beschluss	
über	die	Aufnahme	des	Bausparkassengeschäfts	in	Mecklenburg-
Vorpommern	bedarf	der	Zustimmung	des	SZV.

(6)	Der	Vorsitzende	der	Trägerversammlung	kann	einen	Beschluss	
der	Trägerversammlung	auch	im	Wege	der	schriftlichen	oder	fern-
schriftlichen	Umfrage	herbeiführen.	Besteht	die	 technische	Vor-
aussetzung	zur	eindeutigen	 Identifizierung	des	Absenders,	kann	
die	Umfrage	auch	auf	elektronischem	Wege	durchgeführt	werden.	
In	 diesen	 Fällen	 ist	 notwendig,	 dass	 alle	Träger	 dem	Verfahren	
ausdrücklich	zustimmen.

III. Sonstige Vorschriften

§ 23 
Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Entlastung

(1)	Geschäftsjahr	der	Bank	ist	das	Kalenderjahr.

(2)	Der	Aufsichtsrat	stellt	den	Jahresabschluss	fest.	Er	schlägt	eine	
Entscheidung	über	die	Entlastung	des	Vorstands	vor.	Danach	ent-
scheidet	 die	 Trägerversammlung	 über	 die	 Entlastung	 des	 Vor-
stands	und	des	Aufsichtsrats.

§ 24 
Zuschuss zum Betriebsaufwand von NSGV, SBV und SZV

Nach	Abschluss	des	Geschäftsjahres	wird	den	zuständigen	Ver-
bänden	als	Ersatz	für	ihre	Betriebsaufwendungen	im	Interesse	der	
Bank	ein	angemessener	Ausgleich	gewährt.

§ 25 
Verwendung des Bilanzergebnisses

(1)	 Die	 Trägerversammlung	 beschließt	 auf	 Vorschlag	 des	 Auf-
sichtsrats	über

a)	 	die	Verwendung	 eines	 Bilanzgewinns	 für	 die	 Zuführung	 zu	
den	Rücklagen,

b)	 	die	Verwendung	eines	Bilanzgewinns	für	die	Ausschüttung	an	
die	Träger	gemäß	§	2	Abs.	1	und	3	im	Verhältnis	ihrer	einge-
zahlten	Anteile	am	Stammkapital,

c)	 	die	 Deckung	 eines	 Bilanzverlusts	 durch	 die	Auflösung	 von	
Rücklagen.	

Will	die	Trägerversammlung	dem	Vorschlag	nicht	entsprechen,	so	
gibt	sie	ihn	mit	einer	Begründung	ihrer	ablehnenden	Einstellung	
dem	 Aufsichtsrat	 zur	 nochmaligen	 Beratung	 zurück.	 Über	 den	
dann	 vom	Aufsichtsrat	 unterbreiteten	Vorschlag	 entscheidet	 die	
Trägerversammlung	endgültig.

(2)	Durch	einstimmigen	Beschluss	der	Trägerversammlung	kön-
nen	den	Rücklagen	zugeführte	Beträge	wieder	entnommen	und

a)	 an	die	Träger	gemäß	§	2	Abs.	1	und	3	ausgeschüttet	oder

b)	 dem	Stammkapital	zugeführt	werden.

Die	Ausschüttung	 bzw.	 die	 Zuführung	 zum	 Stammkapital	 steht	
den	Trägern	gemäß	§	2	Abs.	1	und	3	im	Verhältnis	ihrer	eingezahl-
ten	Anteile	am	Stammkapital	zu,	es	sei	denn,	der	Beschluss	der	
Trägerversammlung	sieht	Abweichendes	vor.	Der	Beschluss	der	
Trägerversammlung	bedarf	der	Zustimmung	des	Aufsichtsrats.

§ 26 
Verlustdeckung

Reichen	die	Rücklagen	zur	Deckung	eines	Verlustes	nicht	aus,	so	
hat	die	Trägerversammlung	darüber	zu	beschließen,	welche	Maß-
nahmen	zu	ergreifen	sind.

§ 27 
Staatsaufsicht

(1)	 Die	 Bank	 untersteht	 der	 Rechtsaufsicht	 des	 Landes	 Nieder-
sachsen.	Die	Aufsicht	wird	durch	das	Niedersächsische	Finanzmi-
nisterium	im	Benehmen	mit	dem	Finanzministerium	des	Landes	
Sachsen-Anhalt	ausgeübt.

(2)	Die	Aufsicht	hat	sicherzustellen,	dass	die	Bank	ihre	Aufgaben	
rechtmäßig	erfüllt.	Dabei	hat	sie	die	Befugnisse	entsprechend	§	44	
des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	in	der	am	1.	November	2007	
geltenden	Fassung.
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(3)	Im	Falle	einer	Beleihung	gemäß	§	2	Abs.	3	führt	die	in	Ab-	
satz	1	genannte	Aufsichtsbehörde	zugleich	die	Aufsicht	über	den	
beliehenen	Träger.

§ 28 
Personalvertretungs und Datenschutzrecht

(1)	Auf	die	Bank	finden	die	im	Land	Niedersachsen	jeweils	gel-
tenden	 personalvertretungsrechtlichen	 Bestimmungen	 Anwen-
dung.

(2)	Auf	die	Bank	finden	die	für	öffentlich-rechtliche	Kreditinstitu-
te	in	Niedersachsen	jeweils	geltenden	datenschutzrechtlichen	Be-
stimmungen	Anwendung.	Die	Einhaltung	dieser	Bestimmungen	
wird	von	der	in	Niedersachsen	zuständigen	Aufsichtsbehörde	im	
Benehmen	mit	der	jeweils	in	Sachsen-Anhalt	zuständigen	Kont-
rollinstanz	überwacht.

IV. Schlussbestimmungen

§ 29 
Auflösung der Bank

Im	Falle	der	Auflösung	der	Bank	ist	die	Liquidation	einzuleiten.	
Das	 nach	 Beendigung	 der	 Liquidation	 verbleibende	 Vermögen	
fällt	den	Trägern	gemäß	§	2	Abs.	1	und	3	nach	dem	Verhältnis	ih-
rer	eingezahlten	Anteile	am	Stammkapital	zu.

§ 30 
Inkrafttreten

Diese	Satzung	tritt	am	3.	April	2017	in	Kraft.	Zum	selben	Zeit-
punkt	tritt	die	von	der	Trägerversammlung	am	23.	Dezember	2015	
beschlossene	Neufassung	der	Satzung	(Nds.	MBl.	4/2016	S.	117,	
MBl.	Sachsen-Anhalt	Nr.	6/2016	S.	85,	AmtsBl.	M-V/AAz.	2016	
S.	53)	außer	Kraft.

	 AmtsBl.	M-V/AAz.	2017	S.	257		

Liquidation des Vereins 
„Bundesverband der Schriftdolmetscher 
und Kommunikationshelfer e. V.“

Bekanntmachung	der	Liquidatorinnen

Vom	2.	Juni	2017

Der	Verein	„Bundesverband	der	Schriftdolmetscher	und	Kommu-
nikationshelfer	e.	V.“	ist	aufgelöst	und	befindet	sich	in	Liquidati-
on.	Seine	Gläubiger	werden	aufgefordert,	ihre	Ansprüche	bei	den	
unterzeichnenden	Liquidatorinnen	anzumelden:

Sandra	Kanschat	 Anika	Poschwatta	
Pingelshagener	Straße	34	 Gartenweg	4	
19069	Groß	Trebbow		 19209	Lützow
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